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ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS 
MontagñFreitag  08:00 ñ 12:00 Uhr 

Dienstag   13:00 ñ 15:00 Uhr  

Donnerstag   14:00 ñ 18:00 Uhr  

 

NÄCHSTE AUSGABE 
Die nächste Ausgabe erscheint Ende Mai 2018. 

Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist der 

10.05.2018!  
 

Ihre Beiträge können Sie entweder per E-Mail an 

buergerinfo@pleinfeld.de senden oder digital auf 

CD oder Stick abgeben. 

 

IMPRESSUM 
Der Markt Pleinfeld bedankt sich bei allen Inse-

renten in der Bürger-Info. Kaufen Sie bei unseren 

Firmen. Sie tragen mit Ihrem Einkauf dazu bei, 

Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, sowie ein 

reichhaltiges Produkt- und Dienstleistungsange-

bot in der Gemeinde zu erhalten und zu schaffen. 
 

Die Pleinfelder Bürger-Info erscheint jeweils am 

Monatsanfang und wird kostenlos an alle Haus-

halte der Gemeinde Pleinfeld verteilt.  
 

Auflage: 3.500 Stück.  
 

Der Markt Pleinfeld behält sich vor, unverlangt 

eingesandte Manuskripte zu kürzen.               
 

Herausgeber: Markt Pleinfeld, Marktplatz 11, 

91785 Pleinfeld, Telefon (0 91 44) 92 00-0 ñ Fax 

(0 91 44) 92 00-50, www.pleinfeld.de,  

E-Mail: mail@pleinfeld.de  
 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:  

1. B¿rgermeister des Marktes Pleinfeld Markus 

Dirsch, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 

auch in diesem Jahr startet der Monat Mai in vielen 

Ortsteilen mit dem traditionellen Maibaumaufstellen. 

Bilder verschiedener Maibäume (der Vorjahre) finden 

Sie auf der letzten Seite dieser Bürger-Info.  
 

Die Bürgerversammlungen in Pleinfeld und seinen 

Ortsteilen sind jetzt abgeschlossen. Momentan werden die von 

Ihnen vorgebrachten Anliegen und Wünsche überprüft. Natürlich 

werden wir versuchen, diese, soweit möglich, umzusetzen.  
 

Voraussichtlich am 12. Mai, soweit das Wetter es zulässt, wird unser 

Freibad und damit die Badesaison wieder eröffnet. Bereits ab 02. 

Mai läuft der Verkauf der ermäßigten Saisonkarten. Diese können 

Sie bis 15. Mai oder, sollte das Bad bereits eher eröffnen, bis zum 

Tag vor der Öffnung, erwerben. Ab dieser Badesaison ist das Freibad 

Pleinfeld auch mit einem kostenfreien W-LAN Zugang ausgestattet.  
 

Im Monat Mai erwarten uns wieder einige Veranstaltungen im Ge-

meindegebiet: 
 

Am Samstag, 05. Mai findet im Rahmen des Jubiläumsprogramms 

des Bürgerð und Mehrgenerationenhauses ein Freilichttheater am 

Schlossplatz statt.  
 

Am Vatertag, Donnerstag 10.05.2018, findet das alljährliche Grill-

fest der freiwilligen Feuerwehr Hohenweiler statt.  
 

Am dritten Wochenende im Mai feiern vom 19ñ20.05 die Pleinfel-

der Pfadfinder ihr Sommerfest. 
 

Am Wochenende darauf veranstaltet die freiwillige Feuerwehr Veits-

erlbach Samstag und Sonntag ihr Grillfest.   
 

Am Donnerstag, 31.05. lädt die freiwillige Feuerwehr Stirn zum Grill-

fest ein.  
 

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Monat Mai, 
 

Ihr  

 

 
 

 

 

Markus Dirsch 

Erster Bürgermeister 
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MARKTGEMEINDERATSSITZUNG  
 

Die nächsten Sitzungen des Marktgemeindera-

tes finden statt am  
 

Donnerstag, 03.05.2018 

Donnerstag, 07.06.2018 

jeweils um 18:00 Uhr. 
 

Nähere Informationen über die Tagesordnungen erhalten 

Sie im Vorzimmer des 1. Bürgermeisters unter der Telefon-

nummer 09144 / 9200 ð21 oder im Internet unter 

www.pleinfeld.de. 
 

Die Bauanträge für die Marktgemeinderatssitzung am 

07.06.2018 m¿ssen spªtestens am 25.05.2018 vorliegen. 

 

AKTUELLES AUS DER ÖFFENTLICHEN 

MARKTGEMEINDERATSSITZUNG VOM 

01.03.2018  
 

Am 01.03.2018 fand eine öffentliche Marktgemeinderats-

sitzung im Sitzungssaal des Rathauses statt. Im Bürger-

meister Dirsch stellte die Haushaltsreste im Rahmen der 

Jahresrechnung 2017 vor.  
 

Bildung neuer Haushaltseinnahmereste insgesamt: 

1.553.090,00 ϵ 

Bildung neuer Haushaltsausgabereste insgesamt: 

2.092.525,21 ϵ 

Abgang auf Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren insge-

samt: 0,00 ϵ 

Abgang auf Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren insge-

samt: 20.459,84 ϵ 
 

Im Weiteren genehmigte der Marktgemeinderat die über-

planmäßigen Ausgaben. Der Marktgemeinderat beschloss, 

den Stundensatz von 42,30 EUR für Arbeiten des Bauhofes 

und den Stundensatz von 48,40 EUR für den  Bereich der 

Strom- und Wasserversorgung nicht zu erhöhen. Der Markt-

gemeinderat hat weiterhin beschlossen, eine vorzeitige 

Ausschreibung für die Beschaffung eines MLF (mittleres 

Löschfahrzeug) für die FF Ramsberg am Brombachsee 

durchzuführen. Ein entsprechendes Verfahren ist durch die 

Verwaltung einzuleiten.  
 

Über weitere Themen (Änderung der Verordnung des Mark-

tes Pleinfeld über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 

Sonn- und Feiertagen aus Anlass von Märkten und ähnli-

chen Veranstaltungen, Antrag der SPD Fraktion zum Thema 

Straßenausbaubeitragssatzung und alljährliches Maibaum-

aufstellen, Einbeziehungssatzung für die Flurnummer 5 

(Teilbereich) Gemarkung Dorsbrunn - Billigungs- und Ausle-

gungsbeschluss und verschiedene Bauanträge) wurde dis-

kutiert und abgestimmt.  
 

Bekanntgaben und Anfragen: 

Bürgermeister Dirsch gab bekannt, dass der Vertrag mit 

dem bisherigen Betreiber der Grüngutannahmestelle ver-

längert werden konnte und für das JUZ in Ramsberg am 

Brombachsee eine Vereinbarung mit dem Verein Eber-Hart 

e.V. geschlossen wurde. Weiterhin teilte Bürgermeister 

Dirsch mit, dass aufgrund einer Anfrage, wegen der zu lau-

ten Ansagen am Bahnhof in Pleinfeld, ein Erfolg zu vermel-

den ist. Die DB hat inzwischen Maßnahmen getroffen. 

 

RATHAUS AM 09.05.2018 GESCHLOSSEN  
 

Wegen einer betrieblichen Veranstaltung sind das Rathaus, 

sowie die gemeindlichen Einrichtungen (u.a. Gemeindewer-

ke, Kulturð und Touristinformation, Mehrgenerationen-

haus) am Mittwoch, 09.05.2018 geschlossen.  
 

In dringenden Notfällen sind die Gemeindewerke über die 

Störungsnummern für Wasser 09144 6089-981 und 

Strom 09144 6089-982 erreichbar.  
 

Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten.  

 

BE KANNTMACHUNG 
 

In seiner öffentlichen Sitzung am 12.04.2018 hat der 

Marktgemeinderat folgende Änderungssatzung beschlos-

sen: 
 

Der Markt Pleinfeld erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kom-

munalabgabengesetzes (KAG) und Art. 20 des Kostenge-

setzes (KG) folgende 
 

S a t z u n g 

zur Änderung der Satzung über die Benutzung des Friedho-

fes und der Bestattungseinrichtungen (Friedhofssatzung ð 

FS) vom 01.12.2015: 
 

Art. 1 

Die Satzung über die Benutzung des Friedhofes und der 

Bestattungseinrichtungen (Friedhofssatzung ð FS) vom 

05.11.2015 wird wie folgt geªndert: 
 

§ 10 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

In den anonymen Grabstätten im Friedhof Pleinfeld können 

Verstorbene nur als Urne, ohne Beiwohnen der Angehöri-

gen, beigesetzt werden. Der Beisetzungsort ist nur dem 

zuständigen Bestattungs- und Friedhofspersonal sowie der 

Friedhofsverwaltung bekannt. Auskünfte werden hierüber 

nicht erteilt. 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ рύ 
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AUFRUF FÜR UNSERE GESAMTE MARKTGEMEINDE ZUM THEMA LEERSTAND UND  

UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE: 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

ein Thema, das viele beschäftigt und auch beschäftigen muss, natürlich auch mich, ist 
 

- vorhandener Leerstand in Wohnhäusern und 

- unbebaute Grundstücke 
 

in unserer schönen Marktgemeinde! 
 

INNENENTWICKLUNG VOR AUßENFLÄCHENVERBRAUCH 
 

Durch den demografischen Wandel ergeben sich verschiedenste Veränderungen, die auch vor unserer Gemeinde nicht 

Halt machen. Zu nennen ist beispielhaft ein Rückgang bzw. eine Stagnation der Bevölkerungsentwicklung, eine Verände-

rung der Altersstruktur und vieles andere mehr. 
 

Die Gemeinde Pleinfeld bemüht sich, diesen Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen entgegenzutreten. Der Bevölke-

rungsrückgang aus den letzten Jahren ist seit 2014 bereits durch Neubaugebiete größtenteils aufgefangen worden. Auch 

die Bebauung von unbebauten Grundstücken nahm in den letzten Jahren wieder etwas Fahrt auf. Nichts desto Trotz, gibt 

es noch viele leerstehende Objekte und unbebaute Grundstücke. Leider leidet auch oftmals, im Laufe der Zeit, das in-

nerörtliche Erscheinungsbild darunter. Darüber hinaus ist Leerstand vor allem ein wirtschaftliches Problem, teils für den 

Eigentümer der Immobilie, aber vor allem ein wirtschaftliches Problem für die Kommune. So sind viele Gebäude unterð 

bzw. ungenutzt und die bestehende Infrastruktur kann nicht effizient genutzt werden. 
 

GemªÇ dem Motto ăInnenentwicklung vor AuÇenentwicklungò und ăunsere Gemeinde soll schºner werdenò wird durch die 

vorrangige Reaktivierung von Leerständen eine Verringerung des Flächenverbrauches erzielt, was folglich zu einer Redu-

zierung der Neuinanspruchnahme von Böden beiträgt. So führt die Schaffung von neuem Wohnraum im Innenbereich vor 

allem auch zu einer Verbesserung des Ortsbildes hinsichtlich Attraktivität und Image und somit zu einer stärkeren Bele-

bung gewachsener Ortslagen. Des Weiteren wird eine Kostenersparnis für Bürger und Gemeinde aufgrund einer ausrei-

chenden Auslastung der technischen Erschließung ermöglicht.  
 

1.) Leerstand: 
 

Diese Immobilien befinden sich in der Regel in Privateigentum. Die Gemeinde würde daher die Eigentümer, bei Wunsch 

dieser, unterstützen: Hierzu wäre es sinnvoll, dass sich interessierte Eigentümer von entsprechenden Grundstücken bei 

der Gemeinde melden, um Lösungsansätze (wie z.B. Sanierung, Denkmalschutzmaßnahmen, Verkauf etc.) zu bespre-

chen.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, um Ihr Objekt weiter voranzubringen.  
 

2. ) Unbebaute Grundst¿cke  
 

Alle Eigentümer von unbebauten Grundstücken, welche die Bebauung auch für die nächsten Jahre nicht angedacht ha-

ben, bitte ich um Kontaktaufnahme - gerne helfen wir weiter bei Veräußerungen und dergleichen. 
 

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme, 

 

 

Ihr  

Markus Dirsch 

Erster Bürgermeister 
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§ 18 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

Aufgrund des Waldfriedhofcharakters dürfen Gräber im 

Friedhof Ramsberg mit Einfassungen aus Natur- und Kunst-

stein errichtet werden. Bestehende Eisenumrandungen 

behalten ihre Erlaubnis. 
 

Art. 2 

Die Satzung tritt zum 15.05.2018 in Kraft. 
 

Pleinfeld, den 19.04.2018 
 

gez. 

Dirsch 

1. B¿rgermeister 

 

BE KANNTMACHUNG 
 

In seiner öffentlichen Sitzung am 12.04.2018 hat der 

Marktgemeinderat folgende Änderungssatzung beschlos-

sen: 
 

Der Markt Pleinfeld erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kom-

munalabgabengesetzes (KAG) und Art. 20 des Kostengeset-

zes (KG) folgende 
 

S a t z u n g 

zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung (FGS) vom 

05.11.2015 in der Fassung der 1.  nderung vom 

13.06.2016:  
 

Art. 1 

§ 5 Abs. 10 erhält folgende Fassung: 

ăF¿r die Beisetzung der Urne in den Anonymen Grabstªtten 

wird eine   

Gebühr in Höhe von  350,00 ú                      erhoben.ò 
 

Art. 2 

Die Satzung tritt zum 15.05.2018 in Kraft. 
 

Pleinfeld, den 19.04.2018 
 

gez. 

Dirsch 

1. B¿rgermeister 

 

BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 

AUFLEGUNG DER VORSCHLAGSLISTE 
 

Wahl der Schöffinnen und Schöffen des Marktes Pleinfeld 

für die Amtszeit vom 1.1.2019 bis 31.12.2023 in den 

Schöffengerichten des Amtsgerichts Weißenburg in Bayern 

und den Strafkammern des Landgerichts Ansbach 
 

Der Marktgemeinderat fasst in der Sitzung am 03.05.2018 

den Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl der 

Schöffinnen und Schöffen für das oben genannte Landge-

richt bzw. Amtsgericht. 
 

Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsge-

setz (GVG) in der Zeit von  
 

07.05.2018  bis 14.05.2018  beim Markt Pleinfeld, Markt-

platz 11, Zimmer 2.3, 91785 Pleinfeld während der allge-

meinen Dienststunden öffentlich zu jedermanns Einsicht 

aus. 
 

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen 

einer Woche, bis zum 22.05.2018 , nach Schluss der Aufle-

gung schriftlich oder persönlich zu Protokoll beim Markt 

Pleinfeld, Marktplatz 11, Zimmer 2.3, 91785 Pleinfeld Ein-

spruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die 

Liste Personen aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 

34 GVG (Text s. Anhang) bzw. nach Abschnitt II Nr. 2 bis 5 

der Schöffenbekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-

nisteriums der Justiz und für Verbraucherschutz und des 

Innern vom  7. November 2012 (JMBl. S. 127), zuletzt ge-

ändert am 25. Oktober 2017 (AZ. E8-3221-II-418/91 und I 

B2-0143-1-4), nicht aufgenommen werden durften oder 

sollten. 
 

Pleinfeld, den 09.04.2018                    
 

gez. 

Dirsch 

1. B¿rgermeister 

______________ 

*Die Auflegung muss eine Woche lang erfolgen. Eine Verlªngerung der 

Frist findet nur statt, wenn deren Ende auf einen Samstag, Sonntag oder 

allgemeinen Feiertag fällt. 

 

Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 

(BGBl. I S. 1077), zuletzt geªndert durch Artikel 10 Absatz 

6 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) 
 

§ 32 

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
 

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fªhigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen 

einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 

sechs Monaten verurteilt sind; 

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen 

einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Beklei-

dung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

(weggefallen) 
 

§ 33 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ оύ 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ тύ 



 

 

SEITE 6  MARKT PLEINFELD      www.pleinfeld.de 



 

 

MARKT PLEINFELD      www.pleinfeld.de SEITE 7  

1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das f¿nfund-

zwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden; 

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben 

oder es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden; 

3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste 

nicht in der Gemeinde wohnen; 

4. Personen, die aus gesundheitlichen Gr¿nden f¿r das Amt 

nicht geeignet sind; 

5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der 

deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind; 

Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 
 

§ 34 

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht beru-

fen werden: 
 

1 der Bundesprªsident; 

2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesre-

gierung; 

3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ru-

hestand versetzt werden können; 

4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und 

Rechtsanwälte; 

5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeam-

te, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Be-

währungs- und Gerichtshelfer; Religionsdiener und Mitglie-

der solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß 

zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind; 
 

(2) Die Landesgesetze kºnnen auÇer den vorbezeichneten 

Beamten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, die 

zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen. 

 

DIE REISEZEIT 2018 STEHT BEVOR! 
GÜLTIGKEIT DER AUSWEISDOKUMENTE FRÜHZEITIG VOR 

URLAUBSBEGINN PRÜFEN! 
 

Das Passamt des Marktes Pleinfeld möchten auch dieses 

Jahr wieder Urlauber/-innen vor unliebsamen Überraschun-

gen kurz vor oder beim Reiseantritt bewahren. Wir empfeh-

len daher, frühzeitig vor Reisebeginn die Gültigkeit der Aus-

weisdokumente zu prüfen, um gegebenenfalls noch den 

erforderlichen Reisepass und/oder den Personalausweis zu 

beantragen. 
 

Eine Verlängerung des Reisepasses oder des Personalaus-

weises, sowie des Kinderreisepasses ist bei Ablauf nicht 

möglich. Das Dokument ist jeweils neu zu beantragen. 
 

Die Antragsteller/innen müssen zur Beantragung persön-

lich vorsprechen. Das Antragsverfahren wird über ein mo-

dernes Online-Verfahren abgewickelt, um die Verwaltungs-

abläufe zu verkürzen. Hierzu werden die Unterschrift und 

das Lichtbild über einen Scanner, bei den Reisepässen 

auch zwingend Fingerabdrücke, elektronisch erfasst und 

zusammen mit den Personaldaten der Bundesdruckerei 

digital zugeleitet. Bei der Bundesdruckerei gehen die Anträ-

ge dann direkt in die Produktion. 
 

Bei der Beantragung sind folgende Unterlagen mitzubrin-

gen: 
 

- die bisherigen Ausweispapiere und/oder sonstige Identi-

tätsnachweise u.a. Geburts-/Heiratsurkunde oder Familien-

stammbuch soweit vom Markt Pleinfeld noch kein Ausweis-

dokument für Sie ausgestellt wurde. 
 

- ein biometrisches Lichtbild aus neuester Zeit. Für alle Aus-

weisarten müssen die Lichtbilder biometrisch sein. Aus-

weisdokumente ohne Lichtbild gibt es nicht mehr. Das 

Passfoto erhalten Sie bei der Abholung des Ausweisdoku-

ments wieder zurück. 
 

Gebühren: 

Personalausweis 28,80 EUR bzw. 22,80 EUR für Antragstel-

ler bis zum 24. Lebensjahr 

vorläufiger Personalausweis 10,00 EUR 

Reisepass 60,00 EUR bzw. 37,50 EUR für Antragsteller bis 

zum 24. Lebensjahr 

Express-Reisepass 92,00 EUR bzw. 69,50 EUR für Antrag-

steller bis zum 24. Lebensjahr 

Kinderreisepass 13,00 EUR 

Verlängerung vor Ablauf / Aktualisierung vor Ablauf Kinder-

reisepass 6,00 EUR 
 

Die Gebühren werden bei der Antragstellung fällig!  

Die Bezahlung ist entweder in bar oder per EC-Karte (nicht 

Kreditkarte) vor Ort möglich. 
 

Die Herstellung bei der Bundesdruckerei GmbH in Berlin 

dauert über das Verfahren DIGANT (digitale Antragstellung) 

für Reisepässe ca. 5 Wochen und Personalausweise in der 

Regel nicht länger als 3 Wochen. Der Express-Reisepass 

dauert in der Produktion nur 3 Werktage. 
 

Hinsichtlich der Einreisebestimmungen in Ihr jeweiliges 

Reiseland liegt die Entscheidung, welches Pass- bzw. Aus-

weisdokument beantragt wird, in der Verantwortung des 

Antragstellers bzw. der Antragstellerin. Diesbezügliche Aus-

künfte des Einwohnermeldeamtes erfolgen ohne Gewähr 

für die Richtigkeit und Vollständigkeit. Eine Haftung für 

eventuell eintretende Schäden kann nicht übernommen 

werden. Oftmals helfen Ihnen auch die Angestellten in Ih-

rem Reisebüro. Im Zweifelsfall wird eine Kontaktaufnahme 

mit der zuständigen diplomatischen oder konsularischen 

Vertretung des Ziellandes empfohlen.  
 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ рύ 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ фύ 
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Die Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige 

können Sie auch aktuell auf www.auswaertiges-amt.de un-

ter der Rubrik ăReise und Sicherheitò f¿r Ihr jeweiliges Ziel-

land erfahren. 

 

FERIENBETREUUNG IN DEN PFINGSTFERIEN 
 

Liebe Eltern, 
 

die Osterferien sind 

vorbei, die Planun-

gen laufen bereits 

für die nächste Feri-

enbetreuung vom 

28. Mai bis 1. Juni 

(ohne 31. Mai, Fron-

leichnam).   
 

Die Betreuung von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr findet auf alle 

Fälle statt, für die Betreuung bis 16 Uhr sind leider erst 2 

Kinder angemeldet. Wenn Sie Ihr Kind noch anmelden 

möchten, wenden Sie sich bitte an den Markt Pleinfeld, 

Frau Kern, Telefon 09144 / 9200-25 oder clau-

dia.kern@pleinfeld.de.  
 

Sie können von 7:30 Uhr bis 13:00 buchen, von 12:00 Uhr 

bis 16:00 Uhr, oder von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr. Die Anmel-

dung muss bis spätestens 14. Mai erfolgen. 
 

Weitere Termine für 2018: 
 

30.07. ð 03.08.2018  

06.08. ð 10.08.2018  

13.08. ð 17.08.2018  

(wahlweise mit oder ohne 

15.08., Mariª Himmelfahrt) 

20.08. ð 24.08.2018.  
 

In den Sommerferien können 

auch Kinder angemeldet werden, 

die im September erst in die 

Schule kommen. 
 

Für Fragen zur Ferienbetreuung 

stehen wir Ihnen unter oben genannter Telefonnummer 

gerne zur Verfügung. 

 

EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 

(EU-DSGVO): 
 

Am 25.05.2018 tritt in Deutschland und den anderen EU 

Mitg l iedsstaaten die neue EU-Datenschutz-

Grundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Die neue europäi-

sche Verordnung verdrängt ab diesem Zeitpunkt nationales 

Datenschutzrecht. Viele von Ihnen haben bereits davon in 

den Medien gehört. Negativ-Beispiele wie Facebook & Co. 

zeigen uns immer wieder, wie wichtig Datenschutz und der 

Umgang mit sensiblen Daten in einer digitalen Welt gewor-

den sind. Von diesen Änderungen sind nicht nur die großen 

globalen Unternehmen, sondern auch der Handwerksbe-

trieb um die Ecke und die Vereine, betroffen. In Bayern ist 

die Aufsichtsbehörde das Bayerische Landesamt für Daten-

schutzaufsicht (BayLDA). 
 

Nützliche Informationen finden Sie hierzu auf unten aufge-

führten Seiten:  

Internetseite: https://www.lda.bayern.de/  

Vorlagen Umsetzung DSGVO: https://www.lda.bayern.de/

de/datenschutz_eu.html; Mustervorlagen: https://

www.lda.bayern.de/de/kleine-unternehmen.html 

 

IM FUNDBÜRO WURDEN FOLGENDE FUND-

SACHEN ABGEGEBEN: 
 

1 Handy 

1 Schl¿sselbund mit 3 Schl¿sseln, Anhªnger Nissan 
 

Näheres im Fundbüro Zimmer 2.7, Frau Uhl 

 

AUSSENSPRECHTAGE DES ZENTRUM  

BAYERN - FAMILIE UND SOZIALES - REGION 

MITTELFRANKEN IN WEISSENBURG I. BAY. 
 

Das Zentrum Bayern Familie und Sozialesð Region Mittel-

franken führt an folgenden Tagen 
 

08.05.2018, 05.06.2018  

in der Zeit von 09:00 - 14:00 Uhr 
 

im Landratsamt Weißenburg - Gunzenhausen, Gebäude 

Niederhofener StraÇe 3, 91781 WeiÇenburg i. Bay (ăAltes 

Arbeitsamtò) allgemeine AuÇensprechtage durch. 
 

Das Amt ist zuständig für das Feststellungsverfahren nach 

dem Schwerbehindertengesetz (jetzt: Sozialgesetzbuch - 

Neuntes Buch), die Gewährung von Elterngeld und Landes-

erziehungsgeld, die Gewährung von Blindengeld und den 

Vollzug des sozialen Entschädigungsrechts (Kriegsð und 

Wehrdienstopfer, Entschädigung für Zivildienstleistende, 

Opfer von Gewalttaten und Impfgeschädigte). Mit den mo-

natlichen Außensprechtagen soll den Bürgerinnen und Bür-

gern des Landkreises WeißenburgðGunzenhausen eine 

umfassende Beratung vor Ort geboten werden.  

 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ тύ 
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KEINE ZEIT ZUM BLUTSPENDEN 
 

So mancher unserer Mitbürger wird beim Lesen dieses Aufrufes zur Blutspendeaktion des BRK in seiner ersten Reaktion 

sagen: ăDazu haben ich keine Zeit.ò Dieser Satz ist zu einem Symptom f¿r unser Leben geworden. Wªre es nicht kl¿ger, 

für das Wichtige, ja Lebensrettende, beizeiten und ganz bewusst eine Stunde seiner Freizeit zu opfern? 
 

Für eine Blutspende zum Beispiel? 
 

Niemand weis schließlich, wann er selbst einmal darauf angewiesen ist, dass ein anderer sich als Blutspender Zeit für ihn 

genommen hat, ohne besonderen Dank und Anerkennung, einfach so.  
 

Die nächste Blutspendeaktion des Bayer. Roten Kreuzes findet statt am:  

17. Mai 2018, von 16:30ñ20:30 Uhr in der Grundschule Pleinfeld, RingstraÇe 45.  
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ABFALLAPP ALTMÜHLFRANKEN 
 

Den Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürgern 

steht ab sofort eine AbfallApp zur Verfügung, die 

individuell an die Müllabfuhrtermine in Altmühlfranken erin-

nert. Sie wurde vom Sachgebiet Abfallwirtschaft am Land-

ratsamt Weißenburg-Gunzenhausen eingeführt und ist im 

Play Store und Apple Store zu finden. 
 

Die AbfallApp Altmühlfranken hat einiges zu bieten und 

trägt dazu bei, dass die über 90.000 Mülltonnen im Land-

kreis Weißenburg-Gunzenhausen rechtzeitig am Straßen-

rand stehen. Die wohl wichtigste Funktion ist die Erinne-

rungsfunktion. Diese kann spezifisch und straßenbezogen 

eingestellt werden. Jeder Nutzer kann sich zu seinem 

Wunschtermin über sein Smartphone oder Tablet flexibel 

an den Abholtermin erinnern lassen. Es können auch meh-

rere Adressen hinterlegt wer-

den, was die App zum Bei-

spiel für Hausmeisterdienste 

interessant macht. Abfuhrtag 

verpasst? Das gehört damit 

der Vergangenheit an. 
 

Darüber hinaus enthält die 

App allerlei Informationen 

rund um das Thema Abfallent-

sorgung. Im Abfall-ABC erfah-

ren die Landkreisbürgerinnen 

und Landkreisbürger welche 

Abfallart wo entsorgt wird, Halogenlampen und Glühbirnen 

kommen zum Beispiel in die Restmülltonne, Energiespar-

lampen dagegen zum Wertstoffhof. Unter dem Button Ent-

sorgungsstandorte sind sämtliche Informationen zu den 

verschiedenen Entsorgungseinrichtungen wie Öffnungszei-

ten, Standortdaten oder Abgabemöglichkeiten zu finden. 

Die Entsorgungsstandorte umfassen unter anderem die 

Recycling- und Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln, Sammelcon-

tainer für Elektrokleingeräte, oder etwa die Verkaufsstellen 

für Restmüllsäcke. Außerdem informiert die Abfallwirt-

schaft über aktuelle Themen, gibt hilfreiche Tipps zur Ab-

fallvermeidung und verlinkt zur Online-Anmeldung für die 

Sperrmüllabholung. 

ăDie AbfallApp Altm¿hlfranken ist eine wichtige Ergªnzung 

zur Müllfibel, dem druckbaren Abfuhrkalender und dem ICS

-Kalender, den man sich in seinen Outlookkalender impor-

tieren kannò, freuen sich Landrat Gerhard Wªgemann und 

Sabine Bartke vom Landratsamt Weißenburg-

Gunzenhausen.  
 

Die App ist eine praktische Anwendung für mobile Endgerä-

te wie Smartphones, Tablets oder Watch, mit den Betriebs-

systemen von Android und iOS und enthält über 3.000 Ter-

mine, Öffnungszeiten und weitere Informationen. Diese 

werden sorgfältig eingegeben und auf dem neuesten Stand 

gehalten. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, findet 

man unter den Einstellungen (Hilfe, Support, Kontakt) Hilfe-

stellungen oder man sendet direkt über die App eine Sup-

portnachricht.  
 

Und so funktioniert's: 

QR-Code scannen oder AbfallApp Altmühlfranken aus dem 

Play Store bzw. Apple Store kostenfrei herunterladen,  

anonym anmelden oder einmal registrieren und auf  

beliebig vielen Endgeräten nutzen, Gemeinde, Straße und  

Hausnummer auswählen, unter Einstellungen die  

Abfallarten markieren und die Erinnerungszeit festlegen.  
 

Schon ist die AbfallApp Altmühlfranken einsatzbereit.  

 

ăLANDSCHAFT ANPACKENò ð LAND-

SCHAFTSPFLEGEVERBAND MITTELFRANKEN 

BIETET PRAKTISCHE WEITERBILDUNG AN  
 

Anpacken und mitmachen heißt die Devise, wenn der Land-

schaftspflegeverband Mittelfranken von Juni bis November 

diesen Jahres zu einer 6-tägigen Fortbildung in Sachen 

Landschaftspflege einlädt. Wer wissen möchte, wie man 

zum Erhalt unserer wertvollen und einzigartigen Landschaft 

aktiv beitragen kann, ist hier richtig. Ganz konkret lernen 

die Teilnehmer/-innen einen Magerrasen von Sträuchern 

und Büschen zu befreien, damit der Schäfer wieder bewei-

den kann, Hecken fachgerecht zu pflegen und Feuchtwie-

sen so zu mähen, dass der Lebensraum von Orchideen und 

Schmetterlingen erhalten bleibt. Streuobstwiesen, Hecken 

und Bäume werden gepflanzt sowie der Umgang mit den 

entsprechenden Maschinen und Gerätschaften erprobt. 

Auch Arbeitssicherheit und steuerliche Aspekte einer Er-

werbstätigkeit in der Landschaftspflege sind Inhalte der 

Weiterbildung. Neben der Vermittlung theoretischer Hinter-

gründe und Aspekte liegt der Schwerpunkt dabei auf der 

praktischen und angewandten Landschaftspflege, die an-

schließend zum Einsatz im Gelände befähigt. 
 

Die Weiterbildung findet in Zusammenarbeit mit der Land-

maschinenschule Triesdorf statt und wird gefördert über 

den Bayerischen Naturschutzfonds aus Zweckerträgen der 

GlücksSpirale. 
 

Der Lehrgang schließt nach erfolgreicher Teilnahme mit 

einem Zertifikat ab. Die theoretischen Kurstage finden in 

der Landmaschinenschule Triesdorf, Lkr. Ansbach, statt, 

die Praxisteile in den Landkreisen Ansbach, Weißenburg-

Gunzenhausen und Roth.  
 

Termine 2018: Beginn jeweils freitags ab 13.00 Uhr, 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ моύ 
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8./9. Juni, 5./6.Oktober, 9./10. November 

Kosten: 40 ϵ/Modul ohne Verpflegung,  

gesamter Kurs: 120 ϵ  
 

Der Kurs richtet sich an alle, die ein Interesse an Land-

schaft und Natur haben und praktisch anpacken möchten - 

egal ob Jung oder Alt, Mann oder Frau, Anfänger oder alter 

Hase! 
 

Der Landschaftspflegeverband betreut zahlreiche Natur-

schutz- und Biotopflächen in Mittelfranken und sucht im-

mer wieder Landwirte und Privatpersonen, die in reiner 

Handarbeit oder maschinell unterstützt Arbeiten in der 

Landschaftspflege übernehmen. Die Vergütung erfolgt in 

Anlehnung an die Maschinenringsätze. 
 

Weitere Informationen und Anmeldung beim Landschafts-

pflegeverband Mittelfranken unter www.lpv-mfr.de, telefo-

nisch unter 0981-4653-3520 oder per Mail an sekretari-

at@lpv-mfr.de. 

 

UNTERSTÜTZUNG FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE 

UND DEREN FAMILIEN IM ALLTAG  
 

In Bayern gibt es mittlerweile rund 750 Angebote zur Unter-

stützung im Alltag. Angebote zur Unterstützung im Alltag 

sind Angebote von Trägern, die mit engagierten Ehrenamtli-

chen Angebote für Pflegebedürftige zur Betreuung und zur 

Entlastung von pflegenden Angehörigen anbieten.  
 

So entstehen Betreuungsgruppen für Menschen mit De-

menz, Helferkreise und Alltagsbegleiter, die den pflegebe-

dürftigen stundenweise Zuhause betreuen und mit ihm 

kleinere Ausflüge unternehmen, wie z.B. zum Friedhof oder 

zum Arzt. Oder die haushaltsnahen Dienstleistungen, die 

notwendige häusliche Tätigkeiten in der Häuslichkeit des 

Pflegebedürftigen erledigen.  
 

Die Leistungen sind ab dem Pflegegrad 1 über den sog. 

Entlastungsbetrag mit der Pflegekasse abrechenbar. Jeden 

Monat stehen dem Pflegebedürftigen 125ϵ f¿r diese Ange-

bote zu.  
 

Nähere Informationen erhalten Sie in der Agentur zum Auf-

und Ausbau von Angeboten zur Unterstützung im Alltag 

oder bei Ihrer Pflegekasse, einer Fachstelle für pflegende 

Angehörige oder einem Pflegestützpunkt.  
 

Die Agentur finden Sie im Internet unter: 

www.unterstuetzung-alltag-bayern.de, oder Sie schreiben 

uns eine Email unter info@unterstuetzung-alltag-bayern.de. 

Natürlich erreichen Sie uns auch telefonisch unter 0911- 

37775326.  

 

HOHE VERSORGUNGSQUALITÄT IM  

NETZGEBIET  
 

INVESTITIONEN 2017: 117 M ILLIONEN EURO FÜR 

STROM- UND GASNETZE, 3,3 MILLIONEN IM LANDKREIS 

WUG VERBAUT  
 

Mit umfangreichen und beständigen Investitionen sorgt die 

N-ERGIE Aktiengesellschaft über ihre Tochter, die Main-

Donau Netzgesellschaft, für ein hohes Maß an Versor-

gungsqualität in ihrem Netzgebiet. Allein im vergangenen 

Jahr investierte die N-ERGIE 117 Millionen Euro in den Un-

terhalt, Ersatz und Ausbau der Strom- und Erdgasnetze. 

Insgesamt 3,3 Millionen Euro steckte die N-ERGIE dabei in 

ihre Netze im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Für 

die Erschließung von Neubaugebieten, etwa in Pleinfeld 

und Burgsalach, brachte die N-ERGIE rund 140.000 Euro 

auf. Rund 610.000 Euro flossen in die Umstellung von Frei-

leitungen auf Erdkabel. Die geplante Sanierung von Mit-

telspannungsleitungen und der damit einhergehende Aus-

tausch von Strommasten schlugen mit insgesamt 180.000 

Euro zu Buche.  
 

Investitionen stärken die Versorgung im Netzgebiet  

Im gesamten Netzgebiet flossen 2017 rund 42 Millionen 

Euro in Neu- oder Ersatzbaumaßnahmen im Stromnetz.  
Dazu zählen unter anderem Nachrüstungen für mehr Vogel-

schutz, die Erdverkabelung von Freileitungen sowie die In-

tegration der weiterhin wachsenden Anzahl von Anlagen zur 

Erzeugung regenerativer Energie.  
 

Weitere 48 Millionen Euro gingen in den technischen Unter-

halt von Anlagen zur Stromversorgung, etwa in die Instand-

haltung von Umspannwerken, Trafostationen sowie Verteil-

netzen.  
 

In ihre Erdgasnetze investierte die N-ERGIE 2017 rund 28 

Millionen Euro. Hierunter fällt neben der Instandhaltung 

von Hoch-, Mittel- und Niederdruckleitungen zum Beispiel 

die Erschließung von Neubaugebieten.  
 

Diese hohen Investitionen machen sich bezahlt: Lediglich 

sieben Minuten müssen die Menschen im Netzgebiet auf-

grund ungeplanter Ereignisse durchschnittlich ohne Strom 

auskommen. Bundesweit sind es gemittelt fast 13 Minuten 

im Jahr.  
 

Über 30.000 Kilometer Strom- und Gasleitungen  

Das Stromnetz der N-ERGIE umfasst Hoch-, Mittel- und Nie-

derspannungsleitungen und ist rund 27.000 Kilometer 

lang. Es erstreckt sich vom Würzburger Umland im Norden 

bis Eichstätt im Süden, sowie von Weikersheim im Westen 

bis nach Sulzbach-Rosenberg im Osten.  

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ ммύ 
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VORVERKAUF DER SAISONKARTEN FÜR DAS PLEINFELDER WALDBAD 
 

In der Zeit vom 2. bis 15. Mai 2018 erhalten Sie in der Kultur- und Touristinformation 

Pleinfeld die Saisonkarten für das Pleinfelder Waldbad zum ermäßigten Preis. Bei vorzei-

tiger Eröffnung des Bades endet der Vorverkauf am Tag vor der Eröffnung. 
 

Bitte beachten Sie: Am 09. und 10. Mai 2018 bleibt die Touristinformation aus betriebli-

chen Gründen geschlossen. 
 

Nähere Informationen: Kultur- u. Touristinformation, Tel.: 09144/920070 

GEWERBESCHAU DER PLEINFELDER BETRIEBE ZUM VEITSMARKT 

2018 
 

Am Sonntag, 10. Juni 2018 findet der beliebte Veitsmarkt statt. Um diesen zukünftig für die 

Besucher attraktiver zu gestalten und den früheren Gewerbemarkt wieder zu beleben, 

möchten wir gerne die Pleinfelder Gewerbebetriebe in 

den Markt integrieren. Damit geben wir allen Betrieben 

die Möglichkeit, sich zu präsentieren und die Besucher können sich zentral über eine 

Vielzahl an Firmen und 

deren Angebote infor-

mieren. 
 

Interessierte Betriebe 

können sich noch bis 

spätestens zum 15. 

Mai 2018 in der  

Kultur- u. Touristinfomation Pleinfeld melden:  

Tel.: 09144/920070 oder Email: tourismus@pleinfeld.de 

ZUR ORCHIDEENBLÜTE INS FFH-GEBIET FEUERLETTENHÄNGE BEI DORSBRUNN 
 

Das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Feuerlettenhänge bei Dorsbrunn ist nicht nur wegen seiner Besonder-

heiten hinsichtlich der Komplexlebensräume aus Magerrasen, wechselfeuchten und wasserführenden 

Hängen ein besonders schützenwerter Lebensraum. Gleichzeitig stellt es einen der letzten Standorte 

der Gemeinde Pleinfeld dar, wo man im Frühjahr selten gewordene Orchideen bewundern kann. 
 

Sonntag, 27. Mai 2018 von 15:00 - 17:00 Uhr 

Treffpunkt: Parkplatz an der Kirche in Dorsbrunn, Dorsbrunn, 91785 Pleinfeld 
 

Gebühr: 2.50 ϵ, ErmªÇigt: 1.50 ϵ, Familien: 6.00 ϵ 

KRIPPENAUSSTELLUNG IN PLEINFELD 
 

Im Rahmen des Pleinfelder Weihnachtsmarktes am 2. Adventswochenende planen wir in diesem Jahr eine Krippenausstel-

lung. Diese findet voraussichtlich im Bereich Heimat- u. Brauereimuseum/Bürgerhaus statt.  
 

Dafür benötigen wir Ihre Hilfe! Sie haben eine schöne Weihnachtskrippe zu Hause? Sie würden diese für das 2. Adventswo-

chenende zur Verfügung stellen?  
 

Dann melden Sie sich bitte in der Kultur- u. Touristinformation Pleinfeld.  

Wir freuen uns! 
 

Nähere Informationen unter Tel.: 09144/920070 oder Email: tourismus@pleinfeld.de. 
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PLEINFELDER WEIHACHTSMARKT 2018 - AUSSCHREIBUNG 
 

Der Markt Pleinfeld veranstaltet heuer erstmalig am 2. Adventswochenende vom 08. Dezember bis 09. Dezember 2018 

den Weihnachtsmarkt auf dem Schloss- u. Kirchenplatz in Pleinfeld. 
 

Durch die Termin- und Ortsverlegung soll die Attraktivität des Marktes gesteigert werden und neue Angebote und Pro-

grammpunkte sollen integriert werden. 
 

Veranstaltungsort:    Schloss- und Kirchenplatz in 91785 Pleinfeld 

Öffnungszeiten des Marktes: Samstag, 08. Dezember 2018 ð 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

     Sonntag, 09. Dezember 2018 ð 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
 

Zugelassen werden Schausteller, Händler, Anbieter von Angeboten, die in Verbindung mit dem Weihnachtsfest stehen oder 

einen deutlichen Geschenkcharakter aufweisen. Insbesondere suchen wir Anbieter aus dem kleinhandwerklichen Bereich, 

Kunsthandwerk, Bastelartikel, Geschenkartikel, Handmade-Produkte.  

Zusätzliche Anbieter von Speisen und Getränken werden nur zugelassen, wenn sie mit ihrem Angebot die vorhandenen 

Angebote ergänzen und zur Attraktivitätssteigerung des Marktes beitragen.  

Interessierte senden Ihre Bewerbung bitte bis zum 31. Juli 2018 an die  
 

Kultur- u. Touristinformation Pleinfeld 

Marktplatz 11 

91785 Pleinfeld 

Tel.: 09144/920070 ð Fax: 09144/920060  

Email: tourismus@pleinfeld.de 
 

Über die Zulassung entscheidet die Marktleitung. 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kultur- u. Touristinformation Pleinfeld 

INFORMATION DER KULTUR- UND TOURISTINFORMATION 

PLEINFELD 
 

Bei uns erhalten Sie aktuell Tickets für die genannten und viele weitere Veranstaltungen  
 

Luna Bühne Weißenburg i. Bay.  Stadthalle Gunzenhausen    Kreuzgangspiele in Feuchtwangen 

Bergwaldtheater Weißenburg i. Bay. Altmühlseefestspiele in Muhr am See 
 

11.05.2018   Heimspielfestival      Bergwaldtheater, WeiÇenburg i. Bay. 

25.05.2018   Beatrice Egli       Bergwaldtheater, WeiÇenburg i. Bay. 

08.06.2018   Sommer-Festivals 2018     Bergwaldtheater, WeiÇenburg i. Bay. 

08.06.2018   Viva Voce       Bergwaldtheater, WeiÇenburg i. Bay. 

08.06.2018   Erwin Pelzig       Stadthalle, Hilpoltstein 

22.06.2018   Gutsfest Ellingen      Schloss, Ellingen 

22.06.2018   Glasperlenspiel      Schloss, Ellingen 

22.06.2018   LEA        Schloss, Ellingen 

08.07.2018   N¿rnberger Symphoniker     Bergwaldtheater, WeiÇenburg i. Bay. 

04.08.2018   Lieder am See      Badestrand, Enderndorf 

05.08.2018   LaBrassBanda      Bergwaldtheater, WeiÇenburg i. Bay. 

04.11.2018   Michl M¿ller       Stadthalle, Hilpoltstein  

13.10.2018   Barclay James Harvest feat. Les Holroyd   Kulturfabrik, Roth 

13.12.2019   MundstuhlñFlamongos     Kulturfabrik, Roth 

 

Informationen über alle Veranstaltungen, für die Sie in der Kulturð und Touristinformation Pleinfeld Tickets erhalten, finden 

Sie auch im Internet unter www.reservix.de.        Ticket-Hotline: 09144 / 92 00 70  



 

 

SEITE 18  MARKT PLEINFELD      www.pleinfeld.de 



 

 

MARKT PLEINFELD      www.pleinfeld.de SEITE 19  


